
Amtsverordnung 
 

über Parkgebühren in der Gemeinde Stein 
(Parkgebührenverordnung) 

 
Aufgrund des § 6 a Abs. 6 und 7 des Straßenverkehrsgesetzes in der Fassung vom 05. 03.2003 
(BGBl. I S. 310), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes v. 02.12.2010 (BGBl. I S. 1748) in 
Verbindung mit § 1 der Landesverordnung über Parkgebühren vom 12. April 1990 (GVOBl. Schl.-
H. S. 264) wird die nachfolgende Amtsverordnung über Parkgebühren für die Gemeinde Stein 
(Parkgebührenverordnung) erlassen. 

§ 1 
(Zweck) 

 

Zur Überwachung der Parkzeit wird für das Parken auf den in § 2 dieser Verordnung näher 
bezeichneten öffentlichen Parkflächen während der Laufzeit der Parkscheinautomaten  eine 
Parkgebühr und damit der Wert des Parkraumes für den Benutzer festgesetzt. 

 
§ 2 

(Geltungsbereich) 
 

Diese Verordnung gilt in der Gemeinde Stein auf den nachfolgend aufgeführten Parkflächen 
 

1. Parkplatz am Dorfanger 
2. Parkplatz an der Kreisstraße 30 (nördlicher Parkplatz) 
3. Parkplatz an der Kreisstraße (südlicher Parkplatz – Flurstück 32/39) 

 

§ 3 
(zeitlicher Geltungsbereich) 

 

1) Diese Parkgebührenverordnung gilt in der Zeit vom 15. März bis 31. Oktober jeden 
Jahres. 

2) In dem Geltungszeitraum gemäß Absatz 1 besteht die Parkgebührenpflicht täglich in der 
Zeit von 08.00 Uhr – 18.00 Uhr.   

 

§ 4 
(Parkgebühr/Parkzeit) 

 

Die Parkgebühr beträgt 
 

a) am gesamten Dorfanger: 
 

1. Bis zu 0,5 Stunden                                                                   0,50 EUR, 
2. bis zu 2,0 Stunden  3,00 EUR, 
3. jede weitere Stunde  1,50 EUR, 
4. Tageskarte         7,00 EUR, 

      
        b) an der Kreisstraße K30 (nördlicher  und südlicher Parkplatz): 
     
           1. bis zu 2,0 Stunden  2,50 EUR, 
           2. jede weitere Stunde  1,20 EUR, 
           3. Tageskarte  6,00 EUR. 

5. Jahresparkkarte                                                                     140,00 EUR. 
 

§ 5 
(Inkrafttreten) 

 

Diese Verordnung tritt am 01.03.2016 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gemeindeverordnung über 
Parkgebühren in der Gemeinde Stein vom 01.09.2014 außer Kraft. 
24217 Schönberg, den xx.xx.xxxx  
 
                    Amt Probstei 

         -Der Amtsdirektor- 
   als örtliche Ordnungsbehörde 


